
 

 

 

 

 

 

 

 

Rundverfügung G 6/2012 

(lt. Verteiler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einheitlicher Musterleihvertrag für Kunstgegenstände 

 

- Für den Verleih von Kunstgegenständen soll ab sofort ein neues einheit-

liches Vertragsmuster verwendet werden. Der Vertrag ist dreifach aus-

zufertigen, ein Exemplar ist an das Landeskirchenamt zu senden. 

- Bereits bestehende Verträge müssen nicht angepasst werden.  

- Bei Leihverträgen, die vor dem 01.01.2002 abgeschlossen worden sind, 

bitten wir um Kontaktaufnahme mit dem Kunstreferat. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie ein überarbeitetes Muster für den Verleih von Kunstge-

genständen. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass zukünftig nur noch die-

ses Muster verwendet wird. Der Leihvertrag ist einzusetzen bei allen 

Kunstobjekten, wertvollen Ausstattungsgegenständen wie z. B. Vasa Sacra, 

Gemälden, Wandteppichen usw. 

Der Text des Leihvertrags ist einerseits an die aktuelle Rechtslage ange-

passt worden, andererseits ist er dahingehend optimiert, dass er sowohl für 

Dauerleihgaben, als auch für Kurzausleihen (z. B. für besondere Ausstel-

lungen) eingesetzt werden kann. Insofern eignet sich das Muster für die 

Ausleihe an Museen, Galerien oder andere Institutionen, aber auch für den 

Verleih an Kirchengemeinden.  

Darüber hinaus sind zusätzliche haftungsrechtliche Bestimmungen eingear-

beitet und Regelungen aufgenommen worden, die die besonderen konser-

vatorischen Aspekte von Kunstgegenständen berücksichtigen. 
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Vielfach werden bei dem Verleih von Kunstgegenständen Leihverträge von 

den Leihnehmern vorgelegt. Diese enthalten manchmal Klauseln zum 

Nachteil von Kirchengemeinden und sollten deshalb nicht verwendet wer-

den.  

Bei Rückfragen, insbesondere auch zur Höhe der Versicherungswerte, wen-

den Sie sich bitte an das Kunstreferat der Evangelisch-lutherischen Lan-

deskirche Hannovers: 

Kunstreferat@evlka.de 

Telefon: 0511/1241-325  Anja Dietrich, Sekretariat 

Telefon: 0511/1241-326  Prof. Dr. Thorsten Albrecht 

Telefax: 0511/1241-231 

Es ist nicht erforderlich, bestehende Verträge umzustellen. Insoweit bleibt 

auch die Mitteilung G 28/2004 unberührt, mit der Sie gebeten worden sind, 

Altverträge wegen der drohenden Verjährung des Rückgabeanspruchs 

durch neue Leihverträge zu ersetzen. 

In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, noch einmal zu prüfen, ob bei 

Ihnen Leihverträge existieren, die vor dem 01.01.2002 abgeschlossen wur-

den. Falls dies der Fall sein sollte, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit 

dem Kunstreferat auf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 

 

 

 

Verteiler: 

Kirchenvorstände und Kapellenvorstände 

Verbandsvertretungen der Gesamtverbände und 

Verbandsvorstände der Kirchengemeindeverbände 

Kirchenkreisvorstände 

Vorstände der Kirchenkreisverbände 

Kirchenkreisämter 

Landessuperintendenturen 

Rechnungsprüfungsamt (mit Abdrucken für die Außenstellen) 

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 
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